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Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

B-VG Art130 Abs2;

PaßG 1969 §25 Abs2;

Sichtvermerkszwang Aufhebung Türkei 1955 Art3;

VwRallg;

Rechtssatz

Wenn auch das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Möglichkeit der Vereinbarung negativer

Minderheitsrechte in Form von Sperrminoritäten, durch die qualiDzierte Beschlüsse verhindert werden können,

eröffnet, so kann der Behörde nicht rechtswidriges Handeln vorgeworfen

werden, wenn sie, ohne daß vom Sichtvermerkswerber dargelegt worden wäre, in welcher Weise und für welche

qualiDzierten Entscheidungen erhöhte Abstimmungsquorum in dem von ihm beabsichtigten Gesellschaftsvertrag

aufgenommen werden sollten, auf dem Erfordernis einer 50-prozentigen Beteiligung am Stammkapital und damit der

dem Sichtvermerkswerber oEenstehenden Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt ohne Ausübung einer auf Gewinn

gerichteten Beschäftigung iSd Art 3 des türkisch-österreichischen Sichtvermerksabkommens zu decken, als

Voraussetzung für den Entfall des Erfordernisses einer Beschäftigungsbewilligung beharrte.
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